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STADT JENA 
Dezernat I —Zentraler Service — Bereich des Oberbürgermeisters / Stadtarchiv 

   

Stadt Jena • Postfach 10 03 38 • 07703 Jena 
Bereich: 

Besucheradresse; 
Stadtarchiv 
07743 Jena, Am Anger 26 

Thüringer Landtag Zimmer 0.32 
Verwaltung - Referat A 7 Telefon: 03641 —49 2255 

 Telefax: 03841 —49 2020 
constanze.Mannena.de  

Jürgen-Fuebs-Str. 1 Internet; www,jena.de  
99096 Erß.trt 

Ihr Schreiben / Zeichen: A61/go 8,3.2018 
Unser Schreiben / ZeicheN 2018_065„..47.00 

Datum:  12,04.2018  

THUR. LANDTAG POST 
12.04.201.8 11:09 

Thüringer Gesetz über die Sicherung und Nutzung von Archivgut (Thüringer Archivgesetz - 
ThürArchiv9) 

hier: Stellungnahme im Anhörtgngsverfahren gemäß §79 der Geschäftsordnung des Thüringer 
Landtags 

Sehr geehrter  Hen'  , 

ich danke Ihnen tl,lr Ihr Schreiben vom 8.3.2018. Meine Stellungnahme zum o.g. Gesetzentwurf an 
den Ausschuss  flit  Europa, Kultur und Medien des Thininger Landtages, vorab per Fax am 12.4.2018 
an 0361 / 37 72016, füge ich anbei. Meine Einverständniserklärung zur Veröffentlichung der 
Stellungnahme itn Internet, gleichfalls vorab per Fax, sende ich ebenfalls ich anliegend mit. 

Für die Anhörung am 23_ April möchte ich hiermit die Zusage meiner Teilnahme geben. 

Mit frqundlichen Grüßen 
/ 

Mann 

Leiterin 4dtarchiv 

     

11.:111 1. 

 

Anlagen:  

Stellungnahme zum Gesetzentwurf an den Thüringer Landtag, Ausschuss für Europa, Kultur und 
Medien.(3 Seiten) 

Einverständnlserklärung (1  Seitz)  
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STADT JENA 
Dezernat I - Zentraler Service - Bereich des Oberbürgermeisters / Stadtarchiv 

Stadt Jena • Postfach 10 03 38 • 07703 Jena 
Bereich; 

Besucheradresse:  
Stadtarchiv 
07743 Jena, Am Anger 26 

Theinger Landtag 
Ausschuss für Europa, Kultur und Medien 
Jürgen-Fuchs-Str. 1 
99096 Erfurt 

Zimmer: 
Telefon: 
Telefax: 
E-Mall:  

Internet: 

Ihr Schreiben / Zeichen: 
Unser Schreiben / Zeichen: 

Datum  

0,32 
03641 -49 2255 
03641 -.492020 
constenze.menn ca 
wwwjena.de  

47.01_ 068_2018 

11,04,2018 

ena.de 

Thüringer Gesetz über die Sicherung und Nutzung von Archivgut (Thüringer Archivgesetz - 
ThürAirchiv0) 

hier: Stellungnahme im ,AJülörungsverfaluen gemäß § 79 der Geschäftsordnung des Thüringer 
Landtägs 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

Air die Möglichkeit, zum Entwurf des Thüringer Gesetzes über die Sicherung und Nutzung von 

Archivgut (Thüringer Archivgesetz - ThürArchivG) schriftlich Stellung zu nehmen, bedanke ich 

mich vielmals. Aus kommunalarehivisch — fachlicher Sicht darf ich folgende Anmerkungen geben: 

1. § 4 Kommunales Archivgut, Kommunale Archive  

Die kommunalen Archive der Gemeinden und Landkreise prägen in besonderer Weise die Archiv-

landschaft Thüringens, Die Stadt- und Kxeisarchive verwahren mit ihrem Archivgut wertvolles und 

schützenswertes Kulturgut, dessen Pflege und Nutzbarmachung gesicherter Voraussetzungen und 

kontinuierlicher Anstrengungen bedarf. Die Sicherung des historischen Erbes ist eine unverzichtbare 

öffentliche Aufgabe. Die im Gesetzentwurf in § 4 Abs. 2 Satz 2 fixierte Erfordernis der Archivierung 

als Pflichtaufgabe der Gemeinden und Landkreise begrüße ich daher ganz ausdrücklich. 

Die in § 4 Abs. 3 hingegen nach Gesetzesbegründung „vorgegebene Richtung" für die kommunalen 

Archivträger, durch eine „angemessene personelle und fachliche Ausstattung" dafür „Sorge" zu 

tragen, dass ihre Archive "archivfachlichen Anforderungen entsprechen" und damit imstande gesetzt 

sind, dieser Pflichtaufgabe gerecht zu werden, Witte jedoch im Gesetz eine präzisere und klarere 

Formulierung, eine Sollvorschrift, erfordert. Vergleichbar der Regelung im Sächsischen Archivgesetz 
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(SächsArchivG§ 13 Abs. 2) rege ich daher an, § 4 Abs. 3 zu ändern: 

"Die in Absatz 1 genannten Stellen unterhalten eigene oder gemeinsame Archive, die den 

archivfachlichen Anforderungen hinsichtlich Personal, Räumen und Ausstattung entsprechen müssen." 

Die im Gesetzentwurf unter § 4 Abs. 4 enthaltene Regelung für Gemeinden ohne eigenes öffentliches 

Archiv bedarf m.E. einer generellen Überarbeitung. Die im Entwurf vorgesehene Richtlinie  far  diese 

Gemeinden,  awe  „Unterlagen" zunächst „anderen kommunalen Archiven, dem Landesarchiv oder 

anderen archivfachlichen Ansprüchen genügenden öffentlichen Archiven" anzubieten, entspricht dabei 

keineswegs der bisher üblichen archivischen Praxis und sollte zugunsten einer eindeutigen Zuständig-

keitsregelung geändert werden. Aufgrund der regionalen Nähe der Kreisarchive und im  &seamen-

hang  mit bereits übernommenen Gemeindebeständen  it  es ein seit Jahrzehnten bewährtes Verfahren, 

dass Gemeinden ohne eigenes Archiv ihr Archivgut dem jeweiligen Kreisarchiv anbieten und dort 

deponieren. Dies sollte auch im Gesetz Berücksichtigung  end  Widerspiegelung finden. Ich empfehle 

daher, die Auffangfunktion der Kreisarchive ganz klar herauszustellen und damit der geforderten 

faktischen „Stärkung der Kreisarchive durch Anpassung ihres Aufgabenkreises" (vgl. Grundsätzliche 

Bemerkungen zur Novellierung, A. Problem und Regelungsbedürfnis, Pkt.1) auch irn Gesetzestext zu 

entsprechen. Die im Gesetzentwurf enthaltenen Festlegungen betr. Verpflichtung zum Kostenaus-

gleich, Eigentumsvorbehalt und Rücknahmerecht für deponiertes Archivgut werden von mir begrüßt" 

Die  it.  Are•hivG-E § 4 Abs. 4 Satz 2 erst nach fehlgeschlagener Anbietung an andere öffentliche 

Archive vorgesehene Übernahmeverpflichtung durch Kreisarchive („Ist kein öffentliches Archiv zur 

Übernahme bereit, sind die Unterlagen vom Archiv des zuständigen Landkreises zu übernehmen.") 

impliziert zudem, dass Kreisarchive keine öffentlichen Archive seien. Das ist widersprüchlich und 

missverständlich formuliert und bedarf einer Korrektur, da Kreisarchive nach §§ 4 und 6 öffentliche 

Archive  inn  Sinne des Gesetzes sind. Darüber hinaus legt eben § 4 Abs. 4 Satz 2 den Archiven der 

Landkreise die Verpflichtung auf; allgemein „Unterlagen" der Gemeinden übernehmen zu müssen. 

Hier rege ich an, die unbestimmte Begrifflichkeit der „Unterlagen" durch den eindeutigen Begriff 

„Archivgut" bzw. „archivWürdige Unterlagen" zu ersetzen. Als Vorschlag zur Neuformulierung des 

§ 4 Abs. 4 möchte ich daher einbringen; „Sofern kreisangehörige Gemeinden oder Gemeindeverbände 

keine eigenen oder gemeinsamen Archive unterhalten, übernimmt das Archiv des zuständigen 

Landkreises ihr Archivgut [alternativ: ....bieten sie ihr Archivgut dem zuständigen Kreisarchiv an]. 

Das Eigentum am Archivgut bleibt unberührt. Die abgebende Stelle ist zum Kostenausgleich 

verpflichtet. Ein Rücknahmerecht wird durch die Übergabe nicht berührt." 
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2. § 10 Arehivnfleee 

Die in Archiv0-E § 7 Abs. 2 Satz 2 geregelte archivpflegerische Aufgabe des Landesarchivs („Das 

Landesarchiv  soil  im Rahmen seiner Möglichkeiten, Kommunalarchive, Archive sonstiger öffentlicher 

Stellen sowie nichtstaatliche Archive auf deren Anforderung beraten.") wird in § 10 nochmals explizit 

dargestellt. In beiden §§ ist Archivpflege ausschließlich als beratende Tätigkeit vorgesehen, wobei 

nach §7 auch die 13eratung nichtstaatlicher Archive ohne öffentliches Interesse möglich ist, was in §10 

ausdfficklich ausgeschlossen wird, Neben dem Hinweis auf diesen Widerspruch im Gesetzestext ist 

auch die sprachliche Formulierung in §10 Satz 2: „Durch fachliche Beratung  können die öffentlichen 

Archive „. beraten"  anzumerken. Grundsätzlich ist festzustellen, dass der Gesetzentwurf die Erfül-

lung der höchst wichtigen Obliegenheit der Archivpflege bedauerlicherweise zur rein fakultativen Auf-

gabe des Landesarchivs erklärt, für deren Durchführung neben dem Landesarchiv zudem auf andere 

öffentliche Archive verwiesen wird. Dies ist im Vergleich zum ThürArchivG vom 23. April 1992 

(§10), mit dem die Archivpflege „als verantwortliches Handeln zum Schutz der archivalischen Quel-

len  fir  die Orts- und Landesgeschichte" noch vom Land gefordert wurde, ein beklagenswerter 

Rückschritt, Der Wegfall der mit ThürArchivG 1992 gesetzlich fixierten Archivberatungsstelle des 

Landes, durch die die nichtstaatlichen, insbesondere kommunalen Archive, eine garantierte und 

äußerst fundierte archivpflegerische Unterstützung erhielten, ist sehr kritisch zu bewerten. 

Es wird befürchtet, dass das Landesarchiv „im Rahmen seiner Möglichkeiten" (§ 7 Abs. 2 Satz 2) 

diesen Aufgabenkreis künftig weiterhin sukzessive einschränken wird. Der Verzicht auf eine staatliche 

Archivberatungsstelle — de iure mit der Novellierung des ThürArchivG vom 2.7.2016 vollzogen und 

damit der Rückzug des Landesarchivs aus der spartenübergreifenden Archivberatung weist in diese 

Richtung. Kommunale Archive können vor allem auch in personeller Hinsicht einer solchen Aufgabe 

nur schwer gerecht werden, so dass eine nicht zu kompensierende Lücke besteht. Archivpflegerisch-

koordinierende Maßnahmen werden kaum mehr durchführbar sein, was insbesondere in Hinblick auf 

die herausfordernden Aufgaben der elektronischen Archivierung schwerwiegende Konsequenzen 

haben dürfte. Die Wiedereinrichtung einer beim Landesarchiv angesiedelten Fachstelle erachte ich  fir  

dringend notwendig. 

Mit fr4ndlichen Grüßen 

• Lk.  

Mann 

Leiterin S dtarchiv Jena 
3 
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